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Das stille Schisma

| Was Schweizer Katholiken VO katholischen Schweizern trenntTt

Die Feststellung, da{fß sıch dıie römisch-katholische Kirche 1in den deutschsprachigen
Ländern angesıichts VO Priestermangel, Gläubigenschwund und Reformstau 1ın e1-
1GT: Krise befinde, 1st ebenso wohlteil W1€e abgedroschen. Im Fall der Schweiz tıragen
jedoch auch die strukturellen Eıgenheıten des Staatskirchenrechts dazu bei, da{fß
der Basıs ebenso W1e€e der Kıirchenspitze eıne tiefsıtzende Frustration testzustel-
len 1St; tür den die Jeweıls andere Seite mehr oder wenıger explizit verantwortlich
gemacht wird. Mehr och In der Schweiz prallen mıittlerweile Zzwel völlıg Nier-
schiedliche ekklesiologische Ansätze aufeinander, die Je länger desto wenıger m1t-
einander vereinbar scheinen.

Im Grunde1St ein „Kampf der Z7Wel Linıen“  1 beobachten, der viel-
leicht schon schismatische Züge ANSCHOLIIN hat, auch WE 1€eSs (noch) nıcht
offen ausgesprochen wırd Denn während die Bischöftfe und die sogenannten SO L
treuen“ Katholiken eın eher tradıtionelles, weltkirchlich Orlentiertes Konzept VCTI-

LKELEN: das hierarchischen Autbau der Kırche un: damıt selbstverständlich auch
Prımat des Papstes testhält, 1St der Basıs un dies oilt auch und yerade für

viele pastoral un lıturgisch Tätıge der Wunsch ach Veränderung hın eıner
ortskirchlich Zzentrierten un!: demokratisch strukturierten Kırche, die 1n drängen-
den Fragen WI1e€ der Frauenordination auch den natiıonalen Alleingang nıcht scheuen
würde, geradezu mıt Händen oreıifen. Diese ortskirchlich zentrıierte und demo-
kratısch strukturierte Kirche 1St durch die Eıgenheiten des schweizerischen Staats-
kiırchenrechts teilweıse bereıts Realıität trotzdem oder gerade deshalb werden 1M -
LILOGT: wıeder radıiıkale Retormen yefordert.

Das „Luzerner Manıtest“

Jüungster Ausdruck der Frustration der Basıs un ihres Drangens, die Probleme
unabhängig VO Rom anzupacken, 1St das „Luzerner Manıtest“ VO DA Oktober
2006, 1ın dem nıcht 1U  — die Gleichberechtigung VO annern und Frauen 1n der
Kıirche gefordert, sondern mehr oder wenı1ger unverhohlen dazu aufgerufen wırd,
Personal auch unabhängıg VO der Erteilung eıner bischöflichen Mıssıo rekru-
tieren:
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„Wır ermutıgen die Kirchgemeinden dazu, hre Verantwortung dem Evangelium 19ı
über, ıhre Mündıigkeıit un: iıhr Recht wahrzunehmen, Frauen und Maänner in pastorale Le1-
tungsfunktionen wählen, die der Gemeıinde persönlıch, tachlich, spirıtuell und soz1al
kompetent 7£} dienen vermögen.“

Die VO mehr als 106 Personen unterzeichnete Erklärung fand naturgemäfßs nıcht
die Zustimmung der Bischöfe un: offizieller kirchlicher Kreıse. Der Aufruf, Per-
([0)]81 auch ohne Mıiıssıo einzustellen, könne „kein Weg des geschwisterlichen
Mıteinanders seın“, und solche schismatische Tendenzen gaben „grofßer dorge”
Anlafs, Felix Gmür, Sekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz (SEK)?

Wenige Wochen spater reagıerte auch der Basler Bischof Kurt och auf dıe Reso-
lution, un: dies schon eiN1ZES schärter als der Sekretär der Bischofskonfterenz.
Besonders erzurnt hat ıhn ottfenbar die Erklärung der Manıtest-Inıtiant(inn)en, da{ß
CS „obwohl WIr 1nNe€e Weltkirche sınd,Das stille Schisma  „Wir ermutigen die Kirchgemeinden dazu, ihre Verantwortung dem Evangelium gegen-  über, ihre Mündigkeit und ihr Recht wahrzunehmen, Frauen und Männer in pastorale Lei-  tungsfunktionen zu wählen, die der Gemeinde persönlich, fachlich, spirituell und sozial  kompetent zu dienen vermögen.“?  Die von mehr als 100 Personen unterzeichnete Erklärung fand naturgemäß nicht  die Zustimmung der Bischöfe und offizieller kirchlicher Kreise. Der Aufruf, Per-  sonen auch ohne Missio einzustellen, könne „kein Weg des geschwisterlichen  Miteinanders sein“, und solche schismatische Tendenzen gäben zu „großer Sorge“  Anlaß, so Felix Gmür, Sekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK)?.  Wenige Wochen später reagierte auch der Basler Bischof Kurt Koch auf die Reso-  lution, und dies schon um einiges schärfer als der Sekretär der Bischofskonferenz.  Besonders erzürnt hat ihn offenbar die Erklärung der Manifest-Initiant(inn)en, daß  es, „obwohl wir eine Weltkirche sind, ... keinen Grund“ gebe, „daß die Bischöfe  dringende Reformen verhindern. Die Bedürfnisse eines Landes können niemals zur  gleichen Zeit die gleichen eines anderen Landes sein. Die Schweiz könnte in dieser  Hinsicht eine Vorreiterrolle einnehmen. Das Zentrale unseres Glaubens, die Nach-  folge Jesu, bleibt trotz Reformen unangetastet.“ * Dazu Koch:  „Wenn man das ‚Luzerner Manifest‘ beim Wort nimmt, kann es letztlich nicht anders in-  terpretiert werden denn als Zumutung an uns Schweizer Bischöfe, uns von der Weltkirche  abzuspalten.“ Dies sei jedoch „ungeheuerlich“. Koch weiter: „Hinter diesem Verhalten dürf-  ten sich Tendenzen verbergen, die aus der katholischen Kirche in der Schweiz eine National-  kirche machen möchten.“5  Ein Dorf namens Röschenz  Der Tonfall des Luzerner Manifests zeigt ebenso wie Kochs harsche Reaktion, wie  angespannt, um nicht zu sagen vergiftet das innerkirchliche Klima inzwischen  schon ist. Dies dürfte nicht zuletzt an einem Konflikt liegen, der einerseits noch un-  absehbare Folgen haben könnte, anderseits aber auch die ganze Misere des staats-  kirchenrechtlichen Konstrukts in der Schweiz deutlich werden läßt. Auf den schon  seit Jahren mal schwelenden, dann wieder offen ausgetragenen Konflikt selbst soll  hier nur kurz eingegangen werden: Nachdem der aus Deutschland stammende  Pfarradministrator der Gemeinde Röschenz südwestlich von Basel Bischof Koch  mehrmals öffentlich hart attackiert hatte, wurde er am 22. Oktober 2005 vom  Dienst suspendiert; kurz zuvor war ihm bereits die Missio entzogen worden. Nach  Rechtsauffassung der Bistumsleitung hätte die Kirchgemeinde Röschenz den Pfarr-  administrator daraufhin entlassen müssen. Dies geschah jedoch nicht; vielmehr  solidarisierte sich die Kirchgemeinde mit ihrem Priester und versteht es bis heute,  sich auf äußerst geschickte Weise in den Medien als Opfer bischöflicher Willkür  521keinen Grund“ gebe, „dafß die Bischöte
drıngende Retormen verhindern. Die Bedürfnisse e1ines Landes können nıemals Z
yleichen eıt die gleichen eines anderen Landes se1In. Dıi1e Schweiz könnte 1ın dieser
Hınsıcht elne Vorreıiterrolle einnehmen. Das Zentrale ULNlSCICS Glaubens, die ach-
tolge Jesu, bleibt Reformen unangetastet.” “ Dazu och

„Wenn ILanl das ‚Luzerner Manıiftest‘ beım Wort nımmt, kann letztlich nıcht anders 1N-
terpretiert werden denn als Zumutung u11l5 Schweizer Bischöfe, unNs VO der Weltkirche
abzuspalten.“ Dies sSECe1 jedoch „ungeheuerlich“. Koch weıter: „Hınter diesem Verhalten dürf-
ten sıch Tendenzen verbergen, die 4AUS der katholischen Kırche iın der Schweiz 1ne National-
kırche machen möchten.“

Eın orf ainenNs Röschenz

Der Tontall des Luzerner Manıtests zeıgt ebenso WI1e€e Kochs harsche Reaktion, WwW1e€e
angespannt, nıcht vergiftet das innerkıirchliche Klıma iınzwıschen
schon 1St Dies dürfte nıcht zuletzt eiınem Konflikt liegen, der einerseıts och
absehbare Folgen haben könnte, anderseıits aber auch die ganze Miısere des STLAaAatS-
kırchenrechtlichen Konstrukts 1n der Schweiz deutlich werden Alßt Auft den schon
se1lt Jahren mal schwelenden, dann wıeder otfen ausgetragenen Konflikt selbst soll
hiıer LLUT Z eingegangen werden: Nachdem der AaUuS Deutschland stammende
Pfarradministrator der Gemeıinde Röschenz sudwestlich VO Basel Bischof och
mehrmals öffentlich ÄFrt attackıert hatte, wurde D Oktober 2005 VO

Dienst suspendiert; MLZz UVO WAaTr ıhm bereıits die Mıssıo worden. Nach
Rechtsauffassung der Bıstumsleitung hätte die Kırchgemeinde Röschenz den Ptarr-
administrator darauthin entlassen mussen. Dies geschah jedoch nıcht:; vielmehr
solıdarisıerte sıch die Kırchgemeinde mMI1t ıhrem Priester un versteht CS bıs heute,
sıch aut außerst geschickte Weiıise ın den Medien als Opfter bischöflicher Willkür
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un! den Konflikt zwıschen Pfarradministrator und Bischof als eiıne Art Kampf
Davıd Golijath darzustellen. Die Schweizer Medien tolgen weitgehend dieser
Sıchtweise. Inzwischen wI1es die Synode des Kantons Basel-Land ZW ar die Kırch-
gemeinde Röschenz d  9 den Pfarradministrator D entlassen, doch die Kırch-
yemeıinde ZOS diese Anweısung VOL Gericht.

Nur eınen Tag ach der Suspendierung wandte sıch Bischof och brieflich 4A1l dıie
Seelsorgenden se1ınes Bıstums un! beklagte, da{ß der Priester der ungeachtet der
Suspendierung, dafür aber mMmi1t dem egen seıner Gemeıinde weıterhin seelsorgerisch
wiırkt Yabg seiınem schismatischen Handeln VO Kirchgemeinderat Röschenz auf
1ne€e für mich und den Bischotsrat völlıg unverständliche Weıse unterstützt“ werde:

„Gegenüber staatskirchenrechtlichen Institutionen habe iıch als Bischof aber überhaupt
keine Weisungsbefugnisse. Diese sınd staatliıche Institutionen, freilich mıt kirchlichem 7weck
Selbst dann, WE staatskirchenrechtliche Institutionen hre Kompetenzen überschreiten und
ıhrem kırchlichen Zweck zuwıder andeln, W1€e dies beim Kıirchgemeinderat Röschenz e1IN-
deutig der Fall 1St, bleibt der Bischof ohne jede kırchenrechtliche Möglichkeıit.“ ®

Kirchenrecht Staatskirchenrecht oder: Die Quadratur des Kreıises

Kochs Klage ber tehlende Weisungsbefugnisse un: kirchenrechtliche Möglichkei-
ten gegenüber staatskirchenrechtlichen Instıtutionen benennt z
schon den Kern des Konflikts Das weltweıt einzıgartıge „duale System“ AUS eınem
Nebeneinander VO kırchen- un: staatskirchenrechtlichen Institutionen un!: Struk-

verschafft den Schweizer Kiırchgemeinden eın VO Kanton Kanton Ve1I-

schieden orofßes Ma{ Autonomıie, auch und gerade gegenüber der Kırche
selbst, schränkt 1aber gerade dadurch dıe Autonomıie der Kirche insgesamt e1IN.

1a die Schweizer Bundesverfassung die Regelung des Verhältnisses zwischen
Kirche un: Staat den Kantonen überliä(ßt (Art BV), o1bt 1ın der Schweiz keın
einheitliches Staatskirchenrecht. In der Deutschschweiz wurde die Anerkennung
der römisch-katholischen Kıiırche als öffentlich-rechtliche Körperschaft die Be-
dıngung geknüpftt, vergleichbar den reformierten Landeskirchen demokratisch
legıtımıerte Instıtutionen schaften. Damıt wurden parallel den Instanzen der
Kırche, W1€e S1e das Kırchenrecht vorsieht, legislatıv und exekutiv wiıirkende STaats-

kirchenrechtliche Körperschaften eingerichtet. Das Besondere ıhnen 1St, da
diese Institutionen nıcht LLUTr iıne konsultative Funktion haben, sondern für die
Verwaltung eınes Gro(ßteıils der Kirchensteuereinnahmen und die personellen An:
gelegenheıten zuständ1g siınd Dem rebellischen Ptarradmıinistrator VO Röschenz
kommt daher zugute, dafß nıcht VO Bıstum, sondern VO seıner Kırchgemeinde
angestellt wurde un: damıt auch L11UTr VO  - ıhr 1n eiınem arbeitsrechtlich relevanten
Sınn entlassen werden kann.

5272



Das stille Schisma

Schematisch Alst sıch dieses „‚duale 5System“ darstellen/:

Kırche nach FExekutive der Legislative der
Kirchenrecht/GIC Körperschaft Körperschaft
Nıveau Gemeinde: Ptar- Kırchgemeinde,
rel mıiıt Ptarrer als abso- Kıirchenrat, Kirchgemeinde,

Kirchgemeinde-lute Autorıität, Kırchenpflege,
beraten durch Pfarreirat Kırchenvorsteherschaft versammlung

Nıveau Bıstum: Bischof Exıistiert nıcht Exıistiert nıcht

Nıveau Schweiz: Röm.-kath. Zentral-Schweizerische Exıistiert nıchtkonterenzBischofskonferenz

Dieses System OÖrdert eine sehr starke Autonomıie der Kirchgemeinde, die 1n der
Schwei7z schon ımmer stark verankert W al un: 1n der oroßen Autonomıie der poli-
tischen Gemeinden ıhr Pendant findet. Ausdruck dieser kirchlichen Autonomıie EN
CLWA, da{fß eın Großteil der Kırchensteuereinnahmen VOT Ort bzw. be] der Kantonal-
kırche verbleibt. Von den rund 140 Millionen Schweizer Franken Kırchensteuern,
die beispielsweise 1m Kanton Zürich eingezogen werden, leiben den Gemeinden

110 Miıllionen, 3() Miıllionen gehen die kantonal-landeskirchliche KOorper-
schaft, VO diesen 610 Millionen wıederum rund eıne Million die Römisch-katho-
lısche Zentralkonterenz und das Bıstum Chur®ß

Man annn Z Sınnhaftigkeıit dieses spezıell schweizerischen Dualısmus sıcher
stehen, W1€e IL1Lall INAS zutreffend dürfte jedoch in jedem Fall die Feststellung se1N,
da{ß G1 ‚War der politischen TIradıtion der Schweiz Rechnung tragt, dem hierarchi-
schen Kıiırchenverständnıiıs des Katholizismus 1aber natürlich diametral zuwiderläuft
un! gew1issermaisen 7wWel völlig verschiedene ekklesiologische Konzepte e1-
NenNn Hut bringen versucht. Diese Quadratur des Kreıises hat weıtreichende
Folgen, denn 6S wırd, 7zumındest VO vielen kıirchlich engaglerten Laıen, als
selbstverständlich angesehen, W as wen1gstens AaUS Sıcht der Kırche un: ganz
bestimmt AaUS Sıcht des Vatiıkans dl nıcht selbstverständlich, sondern lediglich
nolens volens als „Sonderfall Schweiz“ akzeptieren 1ST.

Der „Kampf der 7wel Linıen“ besteht, WwW1€e CS Danıiel Kosch sehr treffend tormu-
liert hat, SCHAUSCHOMMMAE A4AUS eınem Konflikt zwıischen Schweizer Katholiken un:
katholischen Schweizern: Schweizer Katholiken halten die kiırchenrechtlich-
sehenen Strukturen für „ausreichend“ un sehen die staatskirchenrechtlichen KOr-
perschaften daher als „staatlıche Zwangsjacke“ Katholische Schweizer hingegen
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wollen die OTr{tS- un: kantonalkirchlichen Instanzen mIt möglıchst weıtreichenden
Kompetenzen ausstatten; CS gelte „das Prinzıp: Wer zahlt, befiehlt 1ne Weıisungs-
befugnis des Papstes oder des Bischofs wırd zumiındest in der Tendenz als Fremd-
einmıschung empfunden.‘ Kosch als Generalsekretär der RK7Z naturgemäfs ein
Befürworter des „dualen 5Systems” siıeht die Funktion der staatskirchenrechtli-
chen Instiıtutionen darın, demokratische Prinzıpien in der Pastoral Y ADE Geltung
ZU) bringen, sıch für mehr Partızıpatıon un Synodalıtät, für Gewaltentrennung
und Iransparenz SOWI1eEe für Mitentscheidungsrechte aller Angehörigen des Volkes
(sottes ein(zu)setzen und auf der Ebene der Gemeıinden, der Ortskirchen un: der
Gesamtkirche für entsprechende Retormen des Kıirchenrechtes und für eınen eNL-

sprechenden Stil VO Pastoral un: Kırchenleitung ein(zu)treien: 1
Kritiker des „dualen 5Systems” W1e€e der Jurıst Franz Xaqaver VO  a Weber sehen in ıhm

dagegen den Versuch, basıerend auf der Verfügungsgewalt ber dıe Kıirchensteuern
Kıirchenrecht vorbe] moderne b7zw. modernistische Kirchenkonzepte durchzubo-

XCNM, obwohl theologıische Fragen nıcht 1ın die Kompetenz der staatskirchenrechtli-
chen Körperschaften tielen. Welche Macht diese mıittlerweiıle besäfßen, zeıge auch der
Umstand, da{ß S1e VO staatlıcher Selite zunehmend als kırchliche KRepräsentanz AIl C-
sehen wüuürden und xemals eiınem Urteil des Schweizer Bundesgerichts nıcht MOS-
ıch sel, AaUus der Kırchgemeinde au  TEtCH: ohne die Kırche als solche verlassen
mussen. Dieses Urteil stelle einen Verstoß die Religions- un Bekenntnistre1i-
eıt dar !! Ahnlich argumentiert Martın Grichting, Vizeofftizial des Bıstums hur

Das neuerdings vorgetragene Ansınnen, die Kirchgemeinden un:! ‚.Landeskırchen'‘ als ka-
nonısche Instiıtutionen anzuerkennen“, edeute nıchts anderes als „der Kırche ZUZUMULCN,
S1C solle sıch die ‚Ekklesiologie‘ eıgen machen, welche die Kırche 1n WEe1 sıch
souveran gegenüberstehende ‚Machtblöcke‘ spaltet, die dann ‚eınvernehmlıch‘ nach Lösun-
SCH suchen sollen. Wenn ‚Verhandeln und Vereinbaren“‘ schliefßich der Weg seın soll, diese
Einvernehmlichkeit herzustellen, 1St leicht yWw1€e den angeblich dienenden
Charakter der staatskirchenrechtlichen Organısationen tatsiächlich bestellt 1st. 12

[Das staatskıirchliche System der Schweiz se1 zumiındest hinsichtlich der katholi-
schen Kırche „wohl e1InNes der untfreiesten 1ın der freiıen Walt® Es gelte daher, „die
Verdoppelung der Instıtutionen abzuschaffen un: die Kıirchensteuerhoheit derjen1-
CIl Instıtution überlasen, für welche dıe Kirchensteuern auch geschaffen WUTI->-

en, namlıch der Kıirche selbst“ 15

Das Menetekel VO hur

Da den Gegnern des „dualen 5Systems” VOTL allem die Verfügungsgewalt der STAaaAaits-
kiırchenrechtlichen Körperschaften ber dıie Kirchensteuern eın Dorn 1mM Auge iSt;
hat seinen Grund Als 990 der 1ın liberalen Kreısen verhafßte Koadjutor des
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Bıstums Chur Wolfgang FHaas; Bischof ernannt wurde, fror die Synode der
Zürcher Kantonalkirche die Beıträge das Bıstum ein un: schlofß den General-
vikar VO den Sıtzungen der Zentralkommuission (Exekutive der Kantonalkırche)
AUS L Mıt der Gründung eines eigens für Haas neugeschaffenen Erzbistums Vaduz
entschieden dıe staatskirchenrechtlichen Instanzen die zermurbende Machtprobe
letztendlich tür sıch.

Dieser schwere innerkirchliche Konflikt wırd VO Befürwortern und Gegnern
des „dualen 5Systems” auch heute och völlig unterschiedlich wahrgenommen: Fur
die „romtreuen” chweizer Katholiken 1sSt insofern eıne Art Menetekel, als „die
Kantonalkirchen dıe Kompetenzabgrenzungen“ se1lt dem S1eg der Zürcher Kanto-
nalkirche „immer wenıger” beachten wurden !>. Fur die eher kiırchenkritischen ka-
tholischen Schweizer 1st der Konflikt dagegen nach W1e€e VO eın fast romantısch VeI-

klärter gemeinsamer Kampft, der „ein unwahrscheinliches Solidarıtätsbewulfltsein
geweckt“ habel®6. Angesichts der Emporung, die das Kirchenvolk 1m Bıstum hur
un: VOT allem 1m Kanton Zürich erfaßte, fällt nıcht schwer verstehen,
das Bıstum Basel 1U  » empfindlıch autf die Ereignisse 1in Röschenz reagıert denn
W 4S geschähe, ante eiınem vergleichbaren Solidaritätsbewußftsein weıt ber
Röschenz und den Kanton Basel-Land hınaus? Müülte Bischoft och ann nıcht
ebentalls die tinanzıelle Entzugsmacht der staatskirchenrechtlichen Körperschaften
türchten?

Die katholische Kırche ın der Schweiz ein Laienparadıes?
Das ‚duale System“ bırgt 1aber och auf anderen Gebieten Konfliktpotential, ETW.

auf den Ebenen der Liturgıe un Pastoral. Stark begünstıigt durch die Geme1inde-
autonomıe und den auch 1n der Schweiz notorischen Priestermangel wiırken Laıen,

ın diesem Fall theologische und relig1onspädagogische Fachkräfte beiderle1
Geschlechts stark Gemeindeleben mıt, da{fß Liturgie un: Pastoral ohne S1e 1n
vielen Fällen gal nıcht mehr denkbar waren. Es kommt nıcht VO ungefähr, da{fß deut-
sche Theologinnen un Theologen zahlreich 1n die Schweiz auswandern: Hıer
tinden S1e zumındest auf der tür S1e relevanten Ebene der Kırchgemeinde och
halbwegs gesunde kıirchliche Fınanzen, keıine drohende Arbeitslosigkeit durch Stel-
lenstreichungen und eiıne Fülle Gestaltungsmöglichkeiten VOL, VO denen S1e 1ın
Deutschland 1L1Ur raumen konnten. Zumindest für die pastoral Tätıgen VO der
anderen Rheinseıte 1st die katholische Schweiz also tatsächlich W1€e eın
Laıenparadıes. Miıttlerweile 1st die starke Praäsenz der Deutschen 1ın vielen Schweizer
Gemeinden allerdings unüberseh- un VOT allem unüberhörbar geworden, da{fß
Geıistliche „schon das gefährliche Wort ‚Überfremdung“ gebrauchen !‘.

Di1e Freiräume ermöglichen ZW alr manches FExperiment, doch haben S1e gerade
deshalb nıcht HAT posıtıve Seıten denn WEENI) die Liıturgin eıner Gemeinde dem
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vierJährıgen Mädchen der and se1iner Multter be1 der Kommunionausteilung
miı1t eıner geradezu verblüffenden Selbstverständlichkeit eiıne Hostie 1n die and
drückt, 1n eıner anderen Gemeinde reformierte Gottesdienstbesucher allen ischöf-
lıchen Ermahnungen und Verboten ZUu TIrotz ausdrücklich ZUm Kommunilon-
empfang eingeladen werden und 1n eıner drıtten Gemeinde 1im Rahmen der kırchli-
chen Erwachsenenbildung Kurse 1ın „karmıiıscher Astrologie“ angeboten werden !®
könnte der Eindruck entstehen, da{fß sıch manche Schweizer Ptarrei dank (3
meındeautonomıe und taktısch oft aum beschränkter Laienfreiheit 1n einer theo-
logıschen Schieflage befindet.

Zu beobachten 1St auch, da{fß sıch viele pastoral Tätıge inzwiıischen miI1t dem „kleı-
TECMN Glück“ des „erfahrungsintensiven“ Geschehens VOT (Ort zufrieden veben
scheinen. AStatt des iıntellektuellen Diskurses bel1ıeben mehr erlebnıshafte Events,
Symbole und Zugehörigkeiten SOWI1e 4SsSOZ1atıve Metaphern, Symbole und Allego-
1en  CC 1  . da{fß dabe‘ dıe theologische Qualität schnell auf der Strecke leiben kann,
liegt ahe In zahlreichen Gemeinden haben sıch Laı1en innerhalb W1€ außerhalb der
Pastoral VO theologischen Diskurs abgekoppelt un:! pflegen vıiel leber das, W as

der in Fribourg wiıirkende Theologe Leo Karrer unlängst als eıne Art kırchgemeind-
lıches „Biedermeıier“ bezeichnet hat

FEınen „Rückzug 1n den privaten Bereich und In AaNONYVINC Kommunikation (Internet “  —
1in dıe „schnelle punktuelle Problemlösung“ und „Selbstthematisierung (Z. I in der wehle1di-
SCH Raolle des Opfers) und VOT allem uch 1mM kırchlichen und theologischen Bereich der
Rückzug 1ın die Pflege des eıgenen Gärtchens, noch ‚tür miıch stimmt‘.  620

(JIit 1st diese Haltung nıcht zuletzt Ausdruck der Frustratiıon ber die angebliche
Reformunfähigkeit un:! -willigkeıt der Schweizer Bischöfe. DE „dıe da oben  CC Ja
OWI1eSsSO nıchts aındern wollten und würden, macht INa es sıch wen1gstens 1n der
eigenen Kırchgemeinde yemütlıch. Insofern stellen die Inıtıanten des Luzerner
Manıtests miıttlerweile ohl schon eine UE och kleine, engagıerte Minderheit
iınnerhalb der Kırche dar. Der Rest hat resign1ert.

Von der Gemeindeautonomıie Zzu Kırchturmegoismus
)as Klıima des „biedermeierlichen“ Pftarreilebens 1n vielen Kırchgemeinden hat
och eıne andere Folge S1e verschärft den durch die Fiskalhoheit der Gemeindeau-
ONOMmM1I1e ohnehin schon latent vorhandenen „Kırchturmegoismus“. Für das, W a4s

sıch 1in der Nachbargemeinde, 1m Bıstum oder Sal 1n der Weltkirche abspielt, inter-
essiert I1a  — sıchal In der Schweiz, klagte Bischof och unlängst, vebe den
„Affekt,; da{fß die Kırche 1n der Schweiz esonderes 1St, da{fß S1€e sıch eigent-
ıch VO der Weltkirche loskoppeln will“. Es gehe darum, „ob I1a  — sıch für die Welt-
kırche interessıert, oder ob Ianl sıch 1ın eıner Art ‚splendid isolation‘ VO der Welt-
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kirche losgelöst betrachtet“21. Unter dieser Isolation leiden zunächst einma die
Aufgabenbereiche aut diözesaner und nationaler Ebene, denn dafß für S1Ee dringend
mehr eld ZUr Verfügung stehen müßte, WEZBeispiel die kırchliche Medien-
und Bıldungsarbeıit 1n Zukunft nıcht och größeren Schaden nehmen SOM wırd v1e-
erorts nıcht (ein)gesehen. Dies verhindert wıederum, da{fß landesweıt eLwa2a 1im Be-
reich des Religionsunterrichts HECHE Konzepte entwickelt werden können, die
letztendlich allen zugute kämen wobel angesichts der jetzıgen Strukturen 1n v1ie-
len Kırchgemeinden traglıch ware, ob INa eiınen solchen Servıce überhaupt ZUur

Kenntnis nehmen, schätzen un! Nurzen wuürde. Die GemeLjndeautonomie yeht
weıt, da{fß sıch die Katechese, Pastoral und Lıiturgie nıcht II VO Ort (Ort stark
unterscheıiden, sondern Ianl sıch auch VO eigenen Mißerfolgen nıcht beirren AfßSt
Da Z Beispiel 1m Bıstum St Gallen m1t der Fırmung ab 18 Jahren („Fırmweg
8 «) eın möglicherweıse erfolgversprechenderes Konzept verfolgt wiırd, wollen
einıge Aargauer Gemeinden Partout nıcht wahrnehmen und erst recht nıcht wahr-
haben: deshalb halten S1Ce lıeber iıhren eigenen Fırmwegen fest, die sıch jedoch
angesichts der iınzwıschen weıitgehend tehlenden relıg1ösen Soz1ialısatıon vieler
Jugendlicher längst als untauglicher Flop erwıesen haben 22

Angesichts der dramatischen Entkonfessionalisierung weıter Bevölkerungs-
kreise, die Bischof och der Behauptung veranlafßite, da{fß „dıe katholische Kır-
cheDas stille Schisma  kirche losgelöst betrachtet“?!. Unter dieser Isolation leiden zunächst einmal die  Aufgabenbereiche auf diözesaner und nationaler Ebene, denn daß für sie dringend  mehr Geld zur Verfügung stehen müßte, wenn zum Beispiel die kirchliche Medien-  und Bildungsarbeit in Zukunft nicht noch größeren Schaden nehmen soll, wird vie-  lerorts nicht (ein)gesehen. Dies verhindert wiederum, daß landesweit — etwa im Be-  reich des Religionsunterrichts - neue Konzepte entwickelt werden können, die  letztendlich allen zugute kämen - wobei angesichts der jetzigen Strukturen in vie-  len Kirchgemeinden fraglich wäre, ob man einen solchen Service überhaupt zur  Kenntnis nehmen, schätzen und nutzen würde. Die Gemeindeautonomie geht so  weit, daß sich die Katechese, Pastoral und Liturgie nicht nur von Ort zu Ort stark  unterscheiden, sondern man sich auch von eigenen Mißerfolgen nicht beirren läßt.  Daß zum Beispiel im Bistum St. Gallen mit der Firmung ab 18 Jahren („Firmweg  18+“) ein möglicherweise erfolgversprechenderes Konzept verfolgt wird, wollen  einige Aargauer Gemeinden partout nicht wahrnehmen und erst recht nicht wahr-  haben; deshalb halten sie lieber an ihren eigenen Firmwegen fest, die sich jedoch  angesichts der inzwischen weitgehend fehlenden religiösen Sozialisation vieler  Jugendlicher längst als untauglicher Flop erwiesen habe  1012  Angesichts der dramatischen Entkonfessionalisierung weiter Bevölkerungs-  kreise, die Bischof Koch zu der Behauptung veranlaßte, daß „die katholische Kir-  che ... als Volkskirche in der Schweiz an einem toten Punkt angelangt“ sei??, sollte  es sich eigentlich keine Kirchgemeinde mehr leisten, allein an den Symptomen her-  umzudoktern und zu glauben, das Rad im Alleingang neu erfinden zu können.  Denn auch in der Schweiz verlieren die beiden großen Kirchen kontinuierlich an  Terrain, die römisch-katholische von 49,4 Prozent der Wohnbevölkerung im Jahr  1970 auf 41,8 Prozent im Jahr 2000. Gleichzeitig stieg der Anteil der Menschen  ohne Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft von 1,1 Prozent  auf 11,1 Prozent:  „Die Ergebnisse der Volkszählung 2000 machen deutlich, daß der bei den beiden größten  Gruppen zu beobachtende Abwärtstrend, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein-  setzte, anhält und sich sogar noch verstärkt hat ... Dies ist um so bemerkenswerter, als die Ein-  « 24  wohnerzahl in der Schweiz in diesem Zeitraum um über eine Million zugenommen hat.  Zwar mögen diese Zahlen auf den ersten Blick nicht dramatisch erscheinen, doch  ein Blick nach Basel zeigt, wohin die Reise gehen könnte: 1975 betrug die Zahl der  römisch-katholischen Kirchenmitglieder des Kantons Basel-Stadt 90000, mittler-  weile sind es nur noch 310002 Außerdem muß berücksichtigt werden, daß die Kir-  chen auch in „qualitativer“ Hinsicht nicht mehr sorglos sein können:  „Das Bekenntnis einer Person zu einer Kirche oder einer anderefi religiösen Gemeinschaft  zeugt weder von der exklusiven Loyalität gegenüber dieser Gruppierung, noch davon, daß  «26  die Glaubensinhalte der angegebenen Gruppierung bekannt sind und gelebt werden.  52%als Volkskirche 1n der Schweiz eiınem Punkt angelangt“ se1l sollte
N sıch eigentlich keine Kiırchgemeinde mehr leisten, alleın den 5>ymptomen her-
umzudoktern un: ylauben, das Rad 1m Alleingang NECUu ertinden können.
Denn auch 1in der Schweiz verlieren dıe beiden großen Kırchen kontinutlerlich
Terraın, die römiısch-katholische VO  — 49,4 Prozent der Wohnbevölkerung 1m Jahr
1970 auf 41,8 Prozent 1m Jahr 27000 Gleichzeıitig stieg der Ante:l der Menschen
ohne Zugehörigkeıt eıner Kırche oder Religionsgemeinschaft VO  — 1,1 Prozent
auf E Prozent:

„Die Ergebnisse der Volkszählung 2000 machen deutlıich, da{ß der be] den beiden orößten
Gruppen beobachtende Abwärtstrend, der 1in der 7zweıten Hältfte des Jahrhunderts e1IN-
SCUZTEE; anhält und sıch 19} noch verstärkt hat Dies 1ST U1l emerkenswerter, als die Eın-

74wohnerzahl 1n der Schweiz 1n diesem Zeitraum über ine Mılliıon ZUSCHOININ hat

War mogen diese Zahlen autf den ersten Bliıck nıcht dramatısch erscheıinen, doch
eın Blick ach Basel ze1gt, wohiın dıe Reıise gehen könnte: 1975 betrug die Zahl der
römisch-katholischen Kirchenmitglieder des Kantons Basel-Stadt 90 000, muıttler-
weiıle sınd 6S 11LUTLT och 31 Außerdem mu{( berücksichtigt werden, da{ß die Kır-
chen auch 1n „qualitativer” Hınsıcht nıcht mehr sorglos se1ın können:

„Das Bekenntnis eıner Person eıner Kırche oder eıner 1nderen relıg1ösen Gemeinschaft
weder VO  — der exklusıyen Loyalıtäat gegenüber dieser Gruppierung, noch davon, da{fß

CC 26diıe Glaubensinhalte der angegebenen Gruppierung ekannt sınd und gelebt werden.
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Diese tiefe Kriıse in der gesellschaftlichen Akzeptanz der Kırche wiırd jedoch vie-
erorts leber ausgeblendet, als da{fß 111all sıch gemeınsam daran machen würde,
Neues auszuprobieren und 4aUus den Mißertolgen der Nachbarn lernen. Zudem
wırd dabe] oft übersehen, da{ß dıie Herausforderung tür dıe kırchgemeindlichen
Strukturen auch schon AUS den eigenen Reihen herrührt, namlıch 1n Gestalt der

kiırchlichen ewegungen.

Herausforderung durch die „Movımenti“

Wenn och W1€e eın „weltkıirchliches Bewufttsein“ o1bt, 1St oft be] Jes
NI  — Schweizer Katholiken finden, die sıch als dezıidiert bischofs- un: lehramts-
Lreu verstehen. Der Umstand, da{ß nıcht die ohnehin wenıgen, VO ihnen verehrten
Priester, sondern die 1n iıhren Augen suspekten La1en un: die kırchenkritischen ka-
tholischen Schweizer tonangebend Sind, hat nıcht wenı1ge Schweizer Katholiken
VO der eiıgenen Kirchgemeinde entfremdet un!: 1n die AÄArme zumelst konservatıver
iınnerkirchlicher ewegungen, den SOgCENANNLEN „Movımenti“ getrieben“. Man-
cherorts 1st CS schon ZUur Ausbildung VO Parallelstrukturen zwıschen Movımenti
un! Pfarrgemeinde gekommen, dıe mıtunter eın nıcht geringes Konfliktpotential
beinhalten. „Gläubige 1n den Pftarreijen sınd kırchenkritischer: eıne Papstverehrung
un: eıne Bischofstreue, W1€e S1e ın den ewegungen vorkommt, 1sSt dem durch-
schnıttlichen Pfarreirats- un: Kırchenpflegemitglied ın der Deutschschweiz Uu11all-

genehm.}
Die Schweizer Bischöfe dagegen scheinen mehrheitlich Geftallen den Movı-

mentı tinden: Als 1999 run: 200 Miıtglieder aus S Bewegungen ZU erstien Mal
eın landesweiıtes Ireffen abhielten, iımmerhın auch dreı Bischöfe anwesend'
Di1e bischöflichen Sympathıen sınd durchaus nachvollziehbar, denn iınnerhal der
Movımenti wırd weIltaus wenıger bzw. überhaupt keıine Kritik der Kırchenleitung
laut: stattdessen tokussieren sıch die 1n ıhnen engagıerten Schweizer Katholiken auf
Spirıtualität un: Frömmigkeıt. Darüber hınaus verfügen s1e natürlich auch nıcht
ber die finanzıelle Entzugsmacht der staatskirchenrechtlichen Körperschaften.

Drohendes Schisma bereıts Wıirklichkeit?

AÄngesıchts der schwelenden bzw. offenen Konflikte ınnerhalb des Schweizer Ka-
tholizısmus 1St iragen, ob das Schisma, VOT dem Bischof och miıt ezug aut die
Ereignisse 1n Röschenz un: das Luzerner Manıftest Warn(te, nıcht schon längst
Wıirklichkeit geworden 1St. Wenn ausgerechnet die Kommunikationsbeauftragte
der überwıiegend VO  S Katholiken getragenen Christlichdemokratischen Volkspartei

meınt, den Papst als „Depp: bezeichnen müssen *, ze1gt dıes, W1€ weIıt die
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Gehässigkeiten bereıits gediehen sınd Verbindet Schweizer Katholiken un katho-
liısche Schweizer wirklich noch mehr als eın gegenseılut1ges Mifßtrauen und Unver-
ständnıs? Sollten sıch nıcht beide Seiten rasch darauf besinnen, die Konflikte nıcht
welıter verschärfen, sondern nach einem gemeınsamen Weg AaUsSs der Kriıse der Kır-
che 7, suchen, könnte AUS dem Schisma 1n den Köpfen und Herzen schon bald eın
taktisches chisma werden. Die Gegner des „dualen Systems” wıttern jedenfalls
Morgenlutt: Das VO  > Papst Benedikt XF approbierte Schreiben des Päpstlichen
KRats für die (sesetzestexte Z SsOoOgenannNteEN „Kıirchenaustrıitt“ als Formalakt VO

13 Marz 7006} wiırd VO ihnen interpretiert, da{fß G Jetzt möglıch sel, AUS den
staatskıirchenrechtlichen Körperschaften au  en un:! trotzdem katholisch
leiben. Somıt werde auch das oben erwähnte Bundesgerichtsurteıil hinfallıg un!
das Schreiben AaUS Rom beende „dıe Dıiktatur des Money-Katholizısmus“, troh-
lockte dıe „Katholische Volkspartei Schweiz“>2.

est steht, da{fß Leidtragende dieses langfristig unhaltbaren Zustands schon jetzt
o1bt Es sınd 1n ErSiIer Lınıe die 1n einer Gemeinde tätıgen Prıiester, die sıch zwıschen
dem Gehorsam gegenüber ıhrem Bischof und der Loyalıtät gegenüber der Kırchge-
meınde, ıhrem Arbeıtgeber, autend entscheiden un dabe1 sechr oft taule Kompro-
m1sse schließen mussen. Da 1es der ohnehin schon ramponıerten Glaubwürdig-
keıt der Kırche nıcht gerade zuträglich 1St, versteht sıch VO selbst.

NM  GEN
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